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Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Brandenburger Wald- und Seengebiet“ 

Vom 25. Februar 2002 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 und 
§ 78 Abs. 1 Satz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Ar
tikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), 
verordnet der Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in der kreisfreien Stadt 
Brandenburg an der Havel und in den Landkreisen Potsdam-
Mittelmark und Havelland wird als Landschaftsschutzgebiet 
festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeich
nung „Brandenburger Wald- und Seengebiet“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 
9 985 Hektar. Es liegt in den Landschaftsräumen „Mittelbran
denburgische Platten und Niederungen“ sowie „Elbtalniede
rung“ und umfasst Flächen der Gemarkungen Brandenburg, 
Bensdorf, Briest, Fohrde, Göttin, Mahlenzien, Möthlitz, Nitzahn, 
Reckhan, Pritzerbe, Viesen, Wenzlow, Wollin und Wusterwitz. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in topografi
schen Karten im Maßstab 1 : 50 000 und 1 : 10 000 mit einer 
ununterbrochenen Linie dargestellt. Der genaue Grenzverlauf 
ist in Flurkarten mit ununterbrochener Linie eingezeichnet; als 
Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
bei der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel und den 
Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland, untere Natur
schutzbehörden, von jedermann während der Dienstzeiten kos
tenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

Schutzzweck ist 

1.	 die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes, insbesondere 

a)	 der Funktionsfähigkeit des Wasserhaushaltes und der 
Wasserqualität der Still- und Fließgewässer einschließ
lich ihrer Uferzonen, der Verlandungs- und Überflu
tungsbereiche sowie der Regenerationsfähigkeit der 
Gewässer, 

b)	 der Funktionsfähigkeit der mineralischen und organi
schen Böden, wie nährstoffarmen Mineralböden, Glei
böden sowie Anmoor- und Niedermoorböden, 

c)	 der Stabilisierung des Regionalklimas und als Frisch
luftentstehungsgebiet, 

d)	 der Lebensraumfunktion der Niedermoore, Quellberei
che, Kleingewässer, Bachläufe, Alt- und Totarme, 
Schwimmblatt- und Röhrichtzonen, Bruchwälder so
wie Trockenrasen, 

e)	 der Puffer- und Vernetzungsfunktion zu den vom Ge
biet umschlossenen und unmittelbar angrenzenden 
Naturschutzgebieten und zum angrenzenden Land
schaftsschutzgebiet „Westhavelland“; 

2.	 die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des 
Landschaftsbildes eines für die Mittelbrandenburgischen 
Platten und Niederungen sowie für die Untere Havel
niederung repräsentativen und charakteristischen Aus
schnittes eines eiszeitlich geprägten Wald- und Seengebie
tes, insbesondere 

a)	 der landschaftsprägenden geomorphologischen Struk
turen wie Grund- und Endmoränen, Kuppen und 
Hangkanten, Talsand- und Sanderflächen sowie ver
einzelten Binnendünen und vermoorten Schmelzwas
serrinnen, 

b)	 der weiträumigen, abwechslungsreichen Landschafts
struktur mit vielfältigen Landschaftselementen wie na
turnahen Waldgesellschaften, Fließ- und Stillgewäs
sern, Niederungsbereichen mit Bruchwäldern, Röh
richten, Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren, Feldge
hölzen, Hecken, Solitärbäumen, Äckern, Weiden, Bra
chen und Trockenrasen, 

c)	 der historischen Kulturlandschaftselemente wie Alleen, 
Parkanlagen, Kopfweiden, Pflasterstraßen und Mauern 
aus Feldsteinen sowie Obstpflanzungen, 

d)	 der dörflichen Siedlungsstrukturen durch Erhalt der ge
wachsenen, landschaftsästhetisch wertvollen Übergän
ge von der Ortslage in die freie Landschaft sowie durch 
Vermeidung weiterer Landschaftszersiedlung und -zer
schneidung; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes wegen seiner 
besonderen Bedeutung für die naturnahe Erholung im 
Einzugsbereich des Ballungsraumes Berlin-Potsdam, ins
besondere durch eine der Landschaft und Naturraumaus
stattung angepasste Förderung der Erlebbarkeit des Land
schaftsraumes, vor allem der Gewässer und Waldgebiete; 
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4.	 die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine nach
haltige, naturverträgliche Landnutzung. 

§ 4 
Verbote, Genehmigungsvorbehalte 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verbo
ten, die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner 
Bestandteile zerstören, beschädigen: 

1.	 Bodenbestandteile abzubauen; 

2.	 Niedermoorstandorte umzubrechen oder in anderer Weise 
zu beeinträchtigen; ausgenommen ist eine den Moortypen 
(Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) angepasste Bewirtschaf
tung, wobei eine weitere Degradierung des Moorkörpers so 
weit wie möglich auszuschließen ist; 

3.	 Quellbereiche sowie Kleingewässer, Bachläufe, Alt- oder 
Totarme nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4.	 Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche, Feld
oder Ufergehölze, Ufervegetation oder Schwimmblattge
sellschaften zu beschädigen oder zu beseitigen; 

5.	 wasserseitig in Röhrichte einzudringen; darüber hinaus ist 
es außerhalb der Bundeswasserstraßen verboten, sich Röh
richten wasserseitig dichter als 5 Meter zu nähern; 

6.	 Trockenrasen nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des 
Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das 
Landschaftsbild zu verunstalten, den Naturgenuss zu beein
trächtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzu
laufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf 
insbesondere, wer beabsichtigt, 

1.	 bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulas
sung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich 
zu verändern; 

2.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu verunreinigen; 

3.	 Plakate und Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen; 
ausgenommen zur saisonalen Direktvermarktung landwirt
schaftlicher Produkte; 

4.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen we
sentlich zu verändern; 

5.	 außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekenn
zeichneter Plätze sowie von Hausgärten Wohnwagen auf

zustellen; ausgenommen zur Ernte und saisonalen Direkt
vermarktung landwirtschaftlicher Produkte; 

6.	 Veranstaltungen mit motorbetriebenen Fahrzeugen durch
zuführen; 

7.	 Grünland in eine andere Nutzungsart zu überführen; 

8.	 die Bodenbedeckung auf Acker- und Grünland abzubren
nen; 

9.	 außerhalb des Waldes standortfremde oder landschaftsun
typische Gehölzpflanzungen vorzunehmen; 

10. außerhalb von öffentlich-rechtlich zugelassenen und ge
kennzeichneten Plätzen sowie Hausgärten, Kleingärten 
und Ferien- und Wochenendhausgrundstücken offene Feu
erstätten zu errichten oder zu betreiben. 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer 
Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbe
hörde zu erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Cha
rakter des Gebietes nicht verändert und dem besonderen 
Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. Die Ge
nehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Entgegen § 4 bleiben zulässig: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 4 sowie § 4 
Abs. 2 Nr. 7 bis 9 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass Höhlenbäume erhalten bleiben; 

3.	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd; 

4.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung sowie die 
Angelfischerei auf den rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 § 4 Abs. 1 Nr. 5 für die Angelfischerei gilt, wobei für 
Fischereiberechtigte und Fischereiausübungsberechtig
te das Betreten zum Zwecke des Einsetzens, der Kon
trolle und des Entfernens von Fanggeräten und zur 
ökologisch verträglichen Nutzung abgestorbener Teile 
von Schilf und Rohrbeständen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 
des Brandenburgischen Fischereigesetzes gestattet 
bleibt, 
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b)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist; 

5.	 die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Be
nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzufüh
ren sind, dass ein vielfältiger und standortgerechter 
Pflanzen- und Tierbestand erhalten bleibt oder sich neu 
entwickeln kann, 

b)	 bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst 
natürliche Baustoffe und ingenieurbiologische Metho
den verwendet werden, 

c)	 keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

Zuständige Behörde für die Herstellung des Einverneh
mens bei der Unterhaltung der im Schutzgebiet gelegenen 
Bundeswasserstraßen in Bezug auf die Bedürfnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschaft nach § 4 des Bun
deswasserstraßengesetzes ist der Landkreis beziehungs
weise die kreisfreie Stadt als zuständige untere Natur
schutz- und Wasserbehörde; 

6.	 die Anlage und Änderung von Straßen und Wegen im Rah
men von Bodenordnungs- oder Flurneuordnungsverfahren 
im Einvernehmen mit der gemäß § 17 Abs. 2 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes zuständigen Naturschutz
behörde sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung der 
rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Be
nehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 Maßnahmen der Modernisierung, Instandsetzung sowie 
der notwendigen Anpassung der Infrastruktur an umwelt
gesetzliche Erfordernisse auf räumlich abgegrenzten land
wirtschaftlichen Betriebsstandorten, die als solche im Lie
genschaftskataster bezeichnet sind. Soweit diese Maßnah
men eine Errichtung beziehungsweise Erweiterung von 
Baukörpern, die einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung 
oder Anzeige bedürfen, darstellen, ist das Einvernehmen 
mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde erforder
lich; 

8. 	 Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 9 in 
rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhö
fen, Park- und Gartenanlagen; 

9.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

11. Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas

tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Benehmen mit der zu
ständigen unteren Naturschutzbehörde; 

12. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

13. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 Abs. 1 Nr. 5 für das Befahren des Landschafts
schutzgebiets enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 des Landes
waldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden folgende Maßnahmen als Zielvorgabe für die Pflege 
und Entwicklung des Gebietes benannt: 

1.	 das Regenerationsvermögen der Gewässer soll durch die 
Förderung einer standortgemäßen Ufervegetation verbes
sert werden; 

2.	 Feuchtwiesen und ihre Auflassungsstadien sollen durch an
gepasste, regelmäßige Pflege, insbesondere entsprechende 
Mahd oder Weideführung und Entbuschung entwickelt 
werden; auf die Anwendung von Dünger und Pflanzen
schutzmitteln ist nach Möglichkeit zu verzichten; 

3.	 Sand- und kontinentale Trockenrasen sollen durch peri
odische Pflegemaßnahmen erhalten werden; 

4.	 von der natürlichen Waldgesellschaft in ihrer Baumarten
zusammensetzung erheblich abweichende Bestockungen 
sollen allmählich umgebaut werden. Waldränder ohne ge
stuften Übergang sollen durch den Aufbau von Waldrand
strukturen verbessert werden; 

5.	 für die Sicherung der naturverträglichen Erholung sollen 
Rad-, Wander- und Reitwege unter Vermeidung zusätzli
cher Versiegelung derart entwickelt werden, dass seltene 
oder gefährdete Arten und ihre Lebensräume möglichst 
unbeeinträchtigt bleiben; 

6.	 Freileitungen sollen für den Vogelschutz gesichert bezie
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hungsweise auch aus landschaftsästhetischen Gründen 
nach Möglichkeit durch Erdverlegung ersetzt werden; 

7.	 an ausgewählten Uferbereichen der Seen wird in Abspra
che mit den Eigentümern und Nutzungsberechtigten eine 
Reduzierung und Konzentrierung der Steganlagen und 
Bootsschuppen in Übereinstimmung mit dem Schutz
zweck, insbesondere zum Schutz störungsempfindlicher 
Arten, angestrebt; 

8.	 Alleen, Streuobstwiesen, Hecken und Kopfweidenbestände 
sollen durch Pflege, Nachpflanzung und Neuanlage erhal
ten und gefördert werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige untere 
Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch 
im Falle der Versagung einer Genehmigung nach § 4 Abs. 2 
und 3. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutz

rechtlichen Bestimmungen 

(1) Der Erlass von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser 
Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungs
maßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die 
Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes wei
ter gehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, blei
ben diese unberührt. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des 
Bundesnaturschutzgesetzes und §§ 37 bis 43 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

1.	 der Beschluss Nr. 149-14/66 vom 20. Juli 1966 des Rates 
des Bezirkes Potsdam über die Erklärung des Landschafts
teiles „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ als Land
schaftsschutzgebiet, soweit dieses Landschaftsschutzgebiet 
nicht bereits durch § 11 Abs. 2 der Verordnung zum Land
schaftsschutzgebiet „Westhavelland“ vom 29. April 1998 
(GVBl. II S. 394) außer Kraft gesetzt wurde; 

2. 	 der Beschluss des Rates des Bezirkes Potsdam vom 5. Ja
nuar 1955 über die Erklärung des Landschaftsteiles „Hei
deberg und Ufer des kleinen Wendsees“ als Landschafts
schutzgebiet. 

Potsdam, den 25. Februar 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Notte-Niederung“ 

Vom 14. März 2002 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Nie-
derung“ vom 8. Januar 1999 (GVBl. II S. 86) wird wie folgt 
geändert: 

1.	 § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „rund 16 454 Hektar“ durch die 
Angabe „rund 16 452 Hektar“ ersetzt. 

2.	 Die Fläche, die in den Anlagen zu dieser Verordnung 
(topografische Karte im Maßstab 1 : 10 000, Flurkarte im 
Maßstab 1 : 1 000) schraffiert dargestellt ist, wird aus dem 
Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes ausge
gliedert. Maßgebend für den neuen Grenzverlauf ist der in
nere Rand der in der Flurkarte eingetragenen Linie. Zur 
Orientierung ist dieser Änderungsverordnung eine Flur
stücksliste beigefügt. Die Karten und die Flurstücksliste 
sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verord
nung nur innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 14. März 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Anlage zur Änderung der Verordnung über das Land
schaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ vom 14. März 2002 

Flurstücksliste 

Landkreis: Teltow-Fläming 

Gemarkung: Zossen 

Flur: Flurstücke: 

11 165/2 (teilweise); 

12 81, 82, 83 (jeweils teilweise); 

13 147, 148, 158, 159 (jeweils teilweise), 160 voll
ständig, 161, 163, 164, 165, 176/1, 177-182, 
184, 187, 189, 190, 199, 200, 202 (jeweils teil
weise). 
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Zweite Verordnung 
über die Aufhebung von Wasserschutzgebieten 

im Landkreis Elbe-Elster 

Vom 15. April 2002 

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

(1) Folgende, auf der Grundlage des Landeskulturgesetzes vom 
14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67), des Wassergesetzes vom 
17. April 1963 (GBl. I Nr. 5 S. 77) und der Verordnung über die 
Festlegung von Schutzgebieten für die Wasserentnahme aus 
dem Grund- und Oberflächenwasser zur Trinkwassergewin
nung vom 11. Juli 1974 (GBl. I Nr. 37 S. 349) festgesetzte 
Wasserschutzgebiete werden hiermit aufgehoben: 

1.	 die mit Beschluss Nr. 4/76 vom 8. Januar 1976 des Kreista
ges Bad Liebenwerda festgesetzten Wasserschutzgebiete 
für die Wasserwerke Bad Liebenwerda, Großthiemig und 
Hohenleipisch, 

2.	 das mit Beschluss vom 24. März 1977 des Kreistages 
Herzberg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasser
werk Schlieben, 

3.	 die mit Beschluss Nr. K 117/77 vom 27. Oktober 1977 des 
Kreistages Finsterwalde festgesetzten Wasserschutzgebiete 
für die Wasserwerke Finsterwalde (Wasserfassung Bürger
heide) und Doberlug-Kirchhain II (Waldhufe), 

4.	 das mit Beschluss vom 11. Januar 1979 des Kreistages 
Herzberg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasser
werk Hohenbucko, 

5.	 das mit Beschluss Nr. 28/81 vom 22. Dezember 1981 des 
Kreistages Bad Liebenwerda festgesetzte Wasserschutzge
biet für das Wasserwerk Thalberg, 

6.	 die mit Beschluss Nr. K 82/82 vom 4. März 1982 des 
Kreistages Finsterwalde festgesetzten Wasserschutzgebiete 
für die Wasserwerke Betten und Trebbus. 

(2) Folgende, auf der Grundlage des Wassergesetzes vom 2. Ju
li 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 467) und der Dritten Durchführungs
verordnung zum Wassergesetz - Schutzgebiete und Vorbehalts
gebiete - vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 487) festgesetzte 
Wasserschutzgebiete werden hiermit aufgehoben: 

1.	 das mit Beschluss vom 4. November 1982 des Kreistages 
Herzberg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasser
werk Fermerswalde, 

2.	 das mit Beschluss vom 4. November 1982 des Kreistages 
Herzberg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasser
werk Stechau, 

3.	 das mit Beschluss vom 1. November 1984 des Kreistages 
Herzberg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasser
werk Brandis, 

4.	 das mit Beschluss Nr. 18/88 vom 3. März 1988 des Kreista
ges Bad Liebenwerda festgesetzte Wasserschutzgebiet für 
das Wasserwerk Dobra. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 15. April 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Vierte Verordnung zur Änderung der 
Zentralen Vergabeverordnung 

Vom 20. April 2002 

Auf Grund des § 28 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschul
gesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130) in Verbindung mit 
Artikel 16 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien
plätzen vom 24. Juni 1999 (GVBl. 2000 I S. 62) verordnet die 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur: 

Artikel 1 

Die Zentrale Vergabeverordnung vom 1. August 2000 (GVBl. II 
S. 298), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
24. November 2001 (GVBl. II S. 634), wird wie folgt geändert: 
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1.	 § 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „17,5“ durch die Zahl 
„25“ ersetzt. 

b)	 In Absatz 4 werden vor den Wörtern „die Ortswün
sche“ die Wörter „bei der Zulassung nach Absatz 1 
Satz 2“ eingefügt. 

2.	 § 12 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Unter Buchstabe a wird die Zahl „1,7“ durch die 
Zahl „1,8“ ersetzt. 

bb) Unter Buchstabe d wird die Zahl „1,5“ durch die 
Zahl „1,4“ ersetzt. 

b)	 In Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl „55“ durch die Zahl 
„51“ und die Zahl „20“ durch die Zahl „24“ ersetzt. 

3.	 In § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„und Abs. 2 bis 4“ durch die Angabe „sowie Abs. 2 und 3“ 
ersetzt. 

4.	 In § 24 Abs. 2 Halbsatz 1 wird die Zahl „elf“ durch die 
Zahl „zehn“ ersetzt. 

5.	 In Anlage 1 werden die Wörter „Architektur“, „Lebens
mittelchemie“ und „Rechtswissenschaft“ gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Wintersemes
ter 2002/03. Gleichzeitig tritt die Dritte Verordnung zur Ände
rung der Zentralen Vergabeverordnung vom 24. November 2001 
(GVBl. II S. 634) außer Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2002 

Die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 

Prof. Dr. Johanna Wanka 

Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeiten 
nach dem Podologengesetz 

(PodGZV) 

Vom 22. April 2002 

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Satz 2 des Landesorganisationsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 
1994 (GVBl. I S. 406) und des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) verordnet die 
Landesregierung: 

§ 1 

(1) Zuständige Behörde für die Durchführung des Podologen
gesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Podologinnen und Podologen ist das Landesamt für Soziales 
und Versorgung, soweit sich nicht aus § 2 etwas anderes ergibt. 

(2) Zuständige Behörde zur Verfolgung und Ahndung von Ord
nungswidrigkeiten nach § 9 Abs. 1 des Podologengesetzes ist 
das Landesamt für Soziales und Versorgung. 

§ 2 

Zuständige Behörde für die Entscheidung über die Anerken
nung von Ausbildungsstätten nach § 4 Satz 2 des Podologenge
setzes ist das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe
rium. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 22. April 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Alwin Ziel 
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Erste Verordnung zur Änderung „7. die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
der Landespflegeausschussverordnung Landesbezirk Berlin-Brandenburg und“. 

Vom 22. April 2002 d) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e. V.”. 
Auf Grund des § 92 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) verordnet die Landesre- 3. § 2 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
gierung: 

Die Wörter „Die nach § 9 des Landespflegegesetzes zu
ständige Landesbehörde” werden durch die Wörter „Das 

Artikel 1 für Soziales zuständige Ministerium” ersetzt. 

Die Landespflegeausschussverordnung vom 7. Juni 1996 
(GVBl. II S. 405) wird wie folgt geändert: Artikel 2 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

„Verordnung über den Landespflegeausschuss nach dem

Elften Buch Sozialgesetzbuch (Landespflegeausschussver

ordnung - LPflegeAV)”. Potsdam, den 22. April 2002 


2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Die Landesregierung 


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: des Landes Brandenburg


Das Wort „Landesseniorenbeirat” wird durch die Wör- Der Ministerpräsident 

ter „Seniorenrat des Landes Brandenburg e. V.” ersetzt.


Manfred Stolpe

b) Nummer 6 wird wie folgt geändert:


Das Wort „und” wird durch ein Komma ersetzt. Der Minister für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Frauen


c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

Alwin Ziel
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